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Verhältnismässigkeit 

Ein Datenaustausch ist in jedem Falle nur zulässig, wenn er verhältnismäs-
sig ist. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen:

– dass in Bezug auf den Umfang nur so viele Daten ausgetauscht werden, 
wie notwendig ist.

– dass dort keine Daten ausgetauscht werden, wo überwiegende Schutzinte-
ressen gegen einen Datenaustausch oder eine Information sprechen (z. B. 
keine Information der Lehrperson an die Eltern über eine Liebesbeziehung 
einer urteilsfähigen Schülerin, wenn eine Gewalteskalation zu erwarten ist).

Personen, die Daten bearbeiten, haben überdies dafür zu sorgen, dass 
diese korrekt und aktuell sind und sicher abgelegt werden.

Diese datenschutzrechtlichen Grundlagen ermöglichen einen differenzier-
ten Umgang zwischen Selbstbestimmung und Schutz. 

Im folgenden Kapitel wird die Kooperation in Bezug auf gefährdete und 
gefährdende Jugendliche konkret beleuchtet.

Fürsorge-, Kooperations- und Schweigepflicht 
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Gefährdete Jugendliche – Kooperation  
zwischen Schule, Kindesschutzbehörde und 
Strafbehörde

Schüler/innen können einerseits selbst in ihrer Entwicklung gefährdet sein. 
Andererseits können sie auch Dritte gefährden. Insofern ist zwischen gefähr-
deten und gefährdenden Jugendlichen zu unterscheiden: Je nach Lage sind 
Jugendliche primär zu schützen oder es müssen Dritte VOR Jugendlichen 
geschützt werden. 
 
Gefährden Jugendliche Dritte, so können neben Massnahmen der Präven-
tion und der Fürsorge auch disziplinarische und strafrechtliche Massnah-
men eine Rolle spielen. Damit sind die einzelnen Rechtsbereiche, die hier 
eine Rolle spielen können, genannt: Schulrecht, zivilrechtlicher Kindes
schutz, Gesundheitsrecht23 und Strafrecht bieten ein relativ umfassen-
des, zum Teil überschneidendes System von Instrumenten für gefährdete 
und gefährdende Jugendliche. Im Folgenden wird zunächst kurz der Begriff 
der Gefährdung erläutert. Danach werden die verschiedenen Schutzinstru-
mente dargestellt und in Bezug zueinander gesetzt.

Eine Gefährdung liegt vor, sobald nach den jeweiligen Umständen die 
ernstliche Möglichkeit einer Beeinträchtigung des körperlichen, sittlichen, 
geistigen oder psychischen Wohls des Kindes vorauszusehen ist24. Es muss 
also nicht zugewartet werden, bis die Gefährdung eingetreten ist, diese 
darf aber auch nicht einfach hypothetisch sein. Die Maxime des Kindes-
wohls richtet sich an alle, die mit dem minderjährigen Kind zu tun haben, 
v.a. an die Eltern und weiteren Bezugspersonen wie Lehrpersonen, Pflegeel-
tern, Beistände, Fachpersonen der freiwilligen oder öffentlichen Jugend-
hilfe etc.25.

Gefährdete Jugendliche 

23 Vgl. Art. 3c BetmG.
24 Hegnauer, 206.
25 Hegnauer, 193 f.
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Mögliche Gefährdungssituationen sind26:
• gesundheitliche Probleme
• Suchtverhalten und / oder Suchtmittelabusus
• psychische Schwierigkeiten
• Verhaltensauffälligkeiten; gewalttätiges Verhalten, Rückzug etc.
•  Gefährdung in der Ausbildung / Bildung (Schulabbruch, Leistungsabfall 

etc.)

Massnahmen im Schulbereich

Im Bereich der Schule gibt es eine Reihe von Massnahmen, die spezifisch 
auf besondere Gefährdungssituationen ausgerichtet sind. Typische Anlässe 
für eine Intervention im Schulbereich sind die Verletzung der Schulpflicht, 
das Stören im Unterricht, Über- / Unterforderungssituationen, Konzentra-
tionsmängel, Rückzug bzw. Übergriff, die hygienische resp. gesundheitliche 
Situation, insbesondere Verhaltensauffälligkeiten, aber auch körperliche 
oder / und geistige Beeinträchtigungen. 

Die schulrechtlichen Massnahmen basieren entweder auf der Einwilligung 
der Betroffenen (Eltern, urteilsfähige Schüler/innen) oder aber sie finden 
ihre Grundlage im Gesetz resp. aufgrund des Sonderstatusverhältnisses im 
Schulzweck (Wissensvermittlung, Erziehung, Fürsorge). Damit werden schu-
lische Massnahmen weitgehend räumlich auf die Schule, sachlich auf den 
Schulzweck und zeitlich auf die Unterrichtszeit begrenzt27. 

Schulrechtliche Massnahmen können unterteilt werden in präventive / päd-
agogische Massnahmen, welche direkt auf eine positive erzieherische Wir-
kung abzielen und disziplinarischen Sanktionen, die auf die Durchsetzung 
der Ordnung der Schule zielen und / oder allenfalls Strafcharakter haben, 
und so indirekt auf den Schulzweck hinwirken. Die Abgrenzung kann im Ein-
zelfall schwierig sein. Präventive / pädagogische Massnahmen unterschei-
den sich von Disziplinarmassnahmen; sie 

– setzen kein Verschulden voraus,
– müssen nicht in einem Fehlverhalten des Betroffenen gründen, von dem 

dieser wusste oder wissen musste, dass es falsch oder ordnungswidrig war, 
– zeichnen sich durch eine enge Bindung von Massnahme und Veranlassung aus28.

Beispiel: Ein Schüler liegt vornübergebeugt auf seinem Pult und hört der 
Lehrerin zu. Als pädagogische Massnahme wird er von der Lehrerin ange-
wiesen, einen Meter entfernt vom Pult zu sitzen. Würde er angewiesen, als 
Strafaufgabe eine Seite Rechnungen zu lösen, so wäre dies eine disziplina-
rische Massnahme mit Strafcharakter, was nur unter den entsprechenden 
Voraussetzungen zulässig wäre29.

Gefährdete Jugendliche Gefährdete Jugendliche 

26 Fachverband Sucht, 17.

27 Rohr, 33 ff., Eckstein, 18 ff.
28 Rohr, 55, Eckstein, 107 ff.
29 Siehe nachfolgend S. 53 f. 
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Präventive / pädagogische Massnahmen

Typische präventive bzw. pädagogische Massnahmen sind Folgende:

 Elterngespräche
Elterngespräche sind im Sinne von präventiven, aber auch pädagogischen 
Massnahmen geboten, um eine möglichst gemeinsame Problem- bzw. Situ-
ationsanalyse und Massnahmenplanung zu ermöglichen. Die Zusammen-
arbeit zwischen Eltern und Schule wird damit koordiniert. Sofern die Eltern 
sich verweigern oder Vereinbarungen nicht einhalten, sind Ersatzmassnah-
men zu prüfen resp. den Eltern die Konsequenzen ihres Verhaltens aufzuzei-
gen (z. B. Gefährdungsmeldung an die Kindesschutzbehörde).

Bei disziplinarischen Massnahmen ist im Rahmen des rechtlichen Gehörs mit 
den Eltern Kontakt aufzunehmen und sie über Ziel, Zweck, Begründung und 
Umfang der Massnahme zu informieren und ihre Meinung dazu anzuhören.

 Schulpsychologischer Dienst / Erziehungsberatungsstellen
Schulpsychologische Dienste und Erziehungsberatungsstellen sind ausge-
richtet auf Schüler/innen mit Lern- und Leistungsbesonderheiten sowie mit 
psychischen oder psychosozialen Schwierigkeiten bzw. Verhaltensauffällig-
keiten, die im schulischen Umfeld sichtbar werden oder sich darauf auswir-
ken. Dazu kann je nach Kanton auch die Laufbahnberatung gehören. Auf-
grund der konkreten Situation werden unterstützende Massnahmen 
– soweit möglich und wo sinnvoll – zusammen mit Schüler/in und Eltern 
ausfindig gemacht und umgesetzt. 

Typische Massnahmen sind:
• Informationsvermittlung
• Beratung
• Psychotherapeutische Behandlung 
• Z.T. Klasseninterventionen
• Fremdplatzierungsbegleitung mit Zustimmung der Eltern
•  Einschätzungen der Gefährdungssituation und Antragstellung an die 

Kindesschutzbehörde

In der Regel arbeiten Kinder- und Jugendpsychologen/innen sowie weitere 
Fachpersonen in diesen Institutionen. Je nach kantonaler Ausgestaltung 

können Schulorgane direkt oder über die Inhaber der elterlichen Sorge 
diese Dienstleistungen anfordern. Sie bieten zum Teil auch konsiliarische 
Beratungen an und erstellen Gutachten.

 Schulärztlicher Dienst / Schulzahnärztlicher Dienst / Kinder und jugend
psychiatrischer Dienst
Der schulärztliche Dienst fördert und unterstützt die Gesundheitserzie-
hung und überwacht die gesundheitlichen Verhältnisse in den Schulen. Er 
sorgt für die notwendigen sozial- und präventivmedizinischen Massnah-
men. Er kann je nach kantonaler Ausgestaltung auch beratend zu schul-
ärztlichen Themen von den Schulorganen beigezogen werden.

Die kinder- und jugendpsychiatrischen Dienste klären Jugendliche und Kinder 
mit psychischen Störungen ab und behandeln sie; zudem können sie Behör-
den und Amtsstellen in kinder- und jugendpsychiatrischen Fragen beraten. 

Der schulzahnärztliche Dienst bezweckt die Bekämpfung der Zahnkrank-
heiten durch allgemein vorbeugende Massnahmen und regelmässig wie-
derkehrende zahnärztliche Kontrolluntersuchungen der Schüler/innen. Z.T. 
besteht eine Pflicht zur Kontrolluntersuchung.

Die Dienstleistungen werden von Ärzten/innen ausgeführt. Je nach kanto-
naler Ausgestaltung werden sie vom schulpsychologischen Dienst resp. der 
Erziehungsberatung zugewiesen oder können von den Schulorganen direkt 
involviert werden. In Bezug auf den Datenaustausch unterstehen sie als 
ärztliche Fachpersonen zusätzlich dem Berufsgeheimnis (Art. 321 StGB), 
weshalb ein Austausch nur mit der Einwilligung des Betroffenen oder unter 
Aufhebung des Berufsgeheimnisses durch die vorgesetzte Stelle oder Auf-
sichtsbehörde erfolgen kann.

 Sonderpädagogische / heilpädagogische Massnahmen
Schüler/innen haben ein sonderpädagogisches Bedürfnis, wenn ihre schuli-
sche Förderung in der Regelklasse allein nicht erbracht werden kann. Sol-
che Bedürfnisse entstehen vor allem auf Grund von ausgeprägter Bega-
bung, von Leistungsschwäche, des Erlernens von Deutsch als Zweitsprache, 
auffälliger Verhaltensweisen oder von Behinderungen. Dazu gehören auch 
psychomotorische und logopädische Massnahmen.

Gefährdete Jugendliche Gefährdete Jugendliche 
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Typische sonderpädagogische / heilpädagogische Massnahmen sind:
•  Zusätzliche Unterstützung von Schüler/innen durch eine Förderlehrper-

son in der Regelklasse oder in Gruppen in Ergänzung des Unterrichts in 
der Regelklasse.

• Therapien (Logopädie, Psychomotorik etc.).
•  Integrierte Förderung in der Regelklasse oder subsidiär in einer Sonder-

schule oder als Einzelunterricht.

Sonderpädagogische Massnahmen werden oft auf Gesuch des schulpsy-
chologischen Dienstes resp. der Erziehungsberatung, z.T. auch direkt durch 
die Schulorgane eingeleitet.

 Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit setzt sich zum Ziel, Kinder und Jugendliche im Prozess des 
Erwachsenwerdens zu begleiten, sie bei einer für sie befriedigenden Lebens-
bewältigung zu unterstützen und ihre Kompetenzen zur Lösung von persön-
lichen und / oder sozialen Problemen zu fördern30. 

Typische Aufgaben sind:
•  Individuelle Beratung von Schüler/innen, z.T. erweitert auf Lehrpersonen 

und Schulleitung
• Mitarbeit in bzw. Durchführung von Präventionsprojekten
• Konflikt- und Kriseninterventionen in Klassen
• Arbeit mit und in schwierigen Klassen

Schulsozialarbeit steht allen Schüler/innen im definierten Einzugsgebiet 
offen, je nach Konzept auch Lehrpersonen oder weiteren Schulorganen. Es 
handelt sich um eine grundsätzlich freiwillige Beratung an der Schnittstelle 
zwischen Schule, Schüler/innen, Elternschaft und sozialer Arbeit, je nach-
dem in den Bereichen soziokulturelle Animation, freiwillige Sozialberatung, 
Sozialhilfe und Kindesschutzrecht. Dementsprechend ist eine erhöhte Sen-
sibilität bzgl. Datenschutzfragen notwendig. Diese lassen sich im Bereich 
der Schulsozialarbeit nur genau ermitteln, wenn der jeweilige Auftrag 
genau geklärt ist. 

Disziplinarische Massnahmen

Zweck einer schulischen Disziplinarmassnahme ist einerseits die Beeinflus-
sung des einzelnen, sich normwidrig verhaltenden Schülers. Weiter geht es 
auch um die präventive Einflussnahme auf nicht direkt betroffene Schüler/
innen. Dabei soll das Verhalten in Richtung einer zukünftigen Einhaltung 
von Ordnung und Regeln geändert werden31.

Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Disziplinarmassnahme sind:
•  Ein Fehlverhalten (Disziplinarfehler) des oder der Betroffenen. Aufgrund 

des Sonderstatusverhältnisses finden sich in aller Regel keine Erlasse oder 
Gesetze, welche die Verhaltensanforderungen an Schüler/innen en détail 
regeln: Dem oder der Betroffenen muss aber das Verbot oder das Gebot 
aufgrund der Schulordnung und des Schulzwecks oder darauf basierender 
konkreter Anweisungen von Lehrpersonen etc. bekannt sein32.

•  Das entsprechende Fehlverhalten muss dem / der betroffenen Schüler/in 
im Sinne des Verschuldens persönlich zugerechnet werden können. Hier-
für bedarf es der Urteilsfähigkeit, also der Fähigkeit, die Folgen seines 
Verhaltens einschätzen zu können, und die Einsicht in die Fehlerhaftig-
keit des Verhaltens. 

•  Das Verbot / Gebot und die auf die Verletzung folgende Disziplinarmass-
nahme müssen verhältnismässig sein. Das heisst zunächst, dass sie geeig-
net sein müssen hinsichtlich des Schulzwecks, bzw. um eine entsprechende 
Verhaltensänderung zu bewirken (Zwecktauglichkeit), dass es keine milde-
ren Massnahmen gibt, die genau so zwecktauglich sind (Erforderlichkeit), 
und dass ein angemessenes Verhältnis zwischen Disziplinarfehler und Diszi-
plinarmassnahme bestehen muss (individuelle Abwägung von Eingriffs-
zweck und Eingriffswirkung). Problematisch sind insoweit sanktionierte per-
sönlichkeitsrelevante Verhaltensregeln wie Kleidervorschriften und Verbote 
des Gebrauchs von Handys in den Pausen, weil oft die Verhältnismässigkeit 
und Notwendigkeit mit Blick auf den Schulzweck fragwürdig erscheint. 
Ebenso sind überharte Disziplinarmassnahmen, um «ein Exempel zu statu-
ieren», mit Blick auf das Verhältnismässigkeitsprinzip kaum zulässig. Einige 
Kantone regeln die möglichen Disziplinarmassnahmen explizit im kantona-
len Schulrecht, sei es auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe33. 

Gefährdete Jugendliche Gefährdete Jugendliche 

30 Drilling, passim.

31 Rohr, 54.
32  Zum Erfordernis einer gesetzlichen Grundlagen für die Art der Sanktionen siehe untenstehend S. 54. 
33 Z.B. AG, SH, ZG.
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Typische Disziplinarmassnahmen sind:
• Verwarnung / Ermahnung
• Nachsitzen, Arrest
• Strafaufgaben
• Kurzfristiger Schulverweis («vor die Türe gehen»)
• Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit
• Versetzung in eine andere Klasse / Schule
• Zeitweiser Ausschluss aus dem Unterricht
• Frühzeitige Entlassung aus der Schulpflicht

Mindestens die Möglichkeit, überhaupt eine Disziplinarmassnahme zu 
ergreifen, muss in einer formellen gesetzlichen Grundlage aufgeführt sein. 
Massnahmen, die mit schweren Eingriffen in die Persönlichkeit verbunden 
sind, wie die Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit, die Versetzung in eine 
andere Klasse oder Schule, der Schulausschluss oder die frühzeitige Entlas-
sung aus der Schulpflicht müssen als solche ebenfalls in einem eigentlichen 
Gesetz verankert sein. Für andere, weniger schwer wiegende Massnahmen 
genügt eine Grundlage in einer Vollzugsbestimmung.

Gerade Schulausschlüsse werden in den vergangenen Jahren häufiger 
angewendet. Sie sind in der Regel befristet und können nur ganz aus-
nahmsweise auf unbestimmte Zeit angeordnet werden. Schulausschlüsse 
sind insbesondere hinsichtlich der obligatorischen Schulzeit nur unter 
besonderen Voraussetzungen für diesen Eingriff in das Recht auf unent-
geltlichen Grundschulunterricht (Art. 19 BV) zulässig. So muss die Mass-
nahme ultima ratio sein, der Schulbetrieb muss beispielsweise ohne Schul-
ausschluss ernsthaft gefährdet und der Ausbildungsauftrag der Schule in 
Frage gestellt sein. Vorgängig muss der / die Betroffene im Regelfall ver-
warnt worden sein34. Auch sind bei solchen Massnahmen selbstverständlich 
die Verfahrensrechte, namentlich das rechtliche Gehör, zu gewähren.

Während der Zeit des Schulausschlusses bleiben Bildungsrecht und -pflicht 
der Schule bestehen. Es ist somit Aufgabe derselben, die Betreuung des / der 
Betroffenen sicherzustellen35. 

Massnahmen des zivilrechtlichen  
Kindesschutzes

Wie oben aufgezeigt36, obliegt die Erziehung eines Kindes oder Jugendli-
chen in erster Linie den Inhabern des Sorgerechts. Die Bestimmungen über 
die elterliche Sorge (Art. 301 – 306 ZGB) umschreiben übersichtsartig den 
Aufgabenbereich der Eltern. Ist das Wohl des Kindes allerdings gefährdet 
und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu nicht 
fähig, so hat die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zu 
ergreifen (Art. 307 ZGB). Die Massnahmen der Kindesschutzbehörden 
betreffen immer die elterliche Sorge; die Gefährdung soll abgewendet oder 
im Minimum gemildert werden, indem in die elterliche Sorge unabhängig 
vom Willen der Sorgeberechtigten rechtlich oder faktisch eingegriffen wird. 

Dabei ist nicht jede Gefährdung ausreichend: Schwierige und schmerzliche 
Situationen, wie der Tod eines Familienangehörigen oder eine schwere Krank-
heit, gehören zum Leben und ermöglichen in einem weiteren Zusammenhang 
oftmals auch eine zusätzliche Entwicklung oder Reifung. Es bedarf vielmehr 
einer eindeutigen und erheblichen Gefährdung, damit die Behörden überhaupt 
in die elterliche Sorge eingreifen dürfen. Ob im Einzelfall eine Kindeswohlge-
fährdung vorliegt, ergibt sich aus den historisch gewachsenen und sich verän-
dernden gesellschaftlichen Werthaltungen. In den 60er Jahren war die körper-
liche Züchtigung zum Zwecke der Erziehung noch explizit im Zivilrecht verankert 
und zulässig; heute stellt diese zivilrechtlich eine Kindeswohlgefährdung dar37.

Zivilrechtlicher Kindesschutz ist verschuldensunabhängig. Die Kindes-
schutzbehörde hat die Gefährdungssituation individuell zu untersuchen 
Ziel ist, aufgrund der Situationsanalyse die Ursachen für die Kindeswohlge-
fährdung zu beseitigen, unabhängig von der Verantwortung für die beste-
hende Gefährdungssituation. 

Das behördliche Eingreifen soll die (verbleibenden) elterlichen Obliegen-
heiten nicht etwa beseitigen, sondern vielmehr ergänzen (Komplementa-
rität): Ziel muss sein, die Eltern möglichst bald wieder in ihre Elternverant-
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34 BGer vom 16.9.2010, 2C_446/2010.
35 Rohr, 115.

36 Siehe oben S. 15 ff.
37  Das bedeutet hingegen nicht, dass bei jeder körperlichen Züchtigung auch eine Kindesschutzmassnahme 

angezeigt ist.
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wortung zu entlassen und zu vermeiden, dass sie ihre Elternverantwortung 
umfassend an involvierte Experten/innen abgeben. 

Zu guter Letzt müssen Kindesschutzmassnahmen auch verhältnismässig, 
also geeignet und erforderlich sein sowie in einem angemessenen Zweck-
Mittel-Verhältnis stehen. Dazu gehört auch, dass die Gefährdung durch die 
Instrumente des zivilrechtlichen Kindesschutzes behebbar bzw. reduzierbar 
sein muss. Massnahmen des freiwilligen Kindesschutzes (freiwillige Bera-
tungsstellen), Massnahmen der öffentlichen Hand ohne Eingriff in die 
elterliche Sorge (z. B. Sozialhilfe) und Massnahmen im Rahmen der elterli-
chen Kompetenzen (z. B. Platzierung eines Kindes durch die Eltern) gehen 
den behördlichen Massnahmen des zivilrechtlichen Kindesschutzes vor.

Der zivilrechtliche Kindesschutz kennt folgende Massnahmen, die zur Besei-
tigung der Gefährdungssituation angeordnet werden können:

 Geeignete Massnahmen gemäss Art. 307 ZGB, wie Ermahnungen, Weisun-
gen oder eine Erziehungsaufsicht. Dabei ist die Ermahnung der Eltern, des 
Kindes oder der Pflegeeltern, etwas zu tun oder zu unterlassen, die mildeste 
Massnahme. Sie ist nicht verpflichtend im Unterschied zu einer entsprechen-
den Weisung, welche eine verbindliche Anweisung beinhaltet. So werden z. B. 
Eltern aufgrund ihrer mangelnden Fähigkeiten im alltäglichen Umgang mit 
ihrem Kleinkind angewiesen, Gespräche bei der Mütter- / Väterberatung 
regelmässig in Anspruch zu nehmen. Massgeblich dafür, dass die Adressaten 
der Massnahme sich an die Weisung oder Ermahnung halten, sind die Koope-
rationsfähigkeit und der Kooperationswille der Betroffenen.
Wird eine Erziehungsaufsicht gemäss Art. 307 Abs. 3 ZGB eingerichtet, so 
ist ihr Auskunft und Einblick zu geben: Sie hat beobachtende und rapportie-
rende Funktion gegenüber der Kindesschutzbehörde. So kann die Mütter- /  
Väterberatung zugleich im Sinne einer Erziehungsaufsicht eingesetzt wer-
den, um eine Weisung zu überwachen. Die Erziehungsaufsicht wird heute 
nur noch selten angeordnet, da die Erziehungsbeistandschaften in den 
meisten Fällen flexibler eingesetzt werden können, von der Behörde unab-
hängiger sind und deshalb von Eltern oft besser akzeptiert werden.

 Die Beistandschaft gemäss Art. 308 ZGB
 Die Erziehungsbeistandschaft gemäss Art. 308 ZGB ist die am häufigsten 

angeordnete Kindesschutzmassnahme. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie auf viele sehr unterschiedliche Sachverhalte massgeschneidert anwend-

bar ist. Wird eine Erziehungsbeistandschaft angeordnet, so wird eine Person 
für die Mandatsführung eingesetzt. Diese erhält folgende Aufgaben, die je 
nach Gefährdungssituation miteinander kombiniert werden können:

•  Unterstützung der Eltern mit Rat und Tat (Art. 308 Abs. 1 ZGB): Neben 
dem Recht auf Einblick und Auskunft hat diese Massnahme insbesondere 
zum Inhalt, die Eltern bei der Erziehung zu beraten und anzuleiten sowie 
gemeinsam mit ihnen auf das Kind einzuwirken. Dies kann etwa sinnvoll 
sein, wenn Eltern gegenüber ihren Kindern keine Grenzen aufzuzeigen 
vermögen und diese als Folge davon gegenüber Gleichaltrigen eine sehr 
geringe Frustrationstoleranz aufweisen. Die Beiständin hätte insoweit 
den Auftrag, zusammen mit den Eltern an deren Erziehungsstil zu arbei-
ten und auf das Kind einzuwirken.

•  Übertragung besonderer Befugnisse bzw. Aufgabenbereiche (Art. 308 
Abs. 2 ZGB). Der Erziehungsbeiständin oder dem Erziehungsbeistand wer-
den hier umschriebene Aufgabenbereiche aus der elterlichen Sorge paral-
lel zur verbleibenden elterlichen Sorge übertragen. Das Gesetz nennt bei-
spielhaft die Wahrung des Unterhaltsanspruchs und die Überwachung des 
persönlichen Verkehrs: Wird eine Beistandschaft zur Wahrung des Unter-
haltsanspruchs für das Kind errichtet, so kann die Beiständin oder der Bei-
stand insbesondere selbstständig Unterhaltsklage einreichen oder aber 
einen Unterhaltsvertrag mit dem / der Unterhaltspflichtigen abschliessen. 
Die unterhaltsberechtigte Person kann weiterhin auch selbstständig einen 
Unterhaltsvertrag abschliessen oder Klage einreichen. Die Erziehungsbei-
standschaft gemäss Abs. 2 belässt somit die elterliche Sorge vollumfäng-
lich den Inhaber/innen, überbindet aber gleichzeitig dem Beistand / der 
Beiständin die Kompetenzen, dies auch zu tun. Beide haben die Kompeten-
zen im besagten Aufgabenbereich (sog. konkurrierende Kompetenz). Die 
elterliche Sorge wird damit nicht rechtlich, aber faktisch eingeschränkt, da 
die Inhaber/innen der elterlichen Sorge die Handlungen des Beistandes 
sich anrechnen lassen müssen (z. B. den Abschluss des Unterhaltsvertrages 
durch den Beistand), als ob es ihre eigenen Handlungen wäre. Damit setzt 
diese Form der Erziehungsbeistandschaft seitens der Sorgeberechtigten 
eine gewisse Kooperation voraus.

•  Übertragung besonderer Befugnisse / Aufgabenbereiche unter Beschrän
kung der elterlichen Sorge (Art. 308 Abs. 3 ZGB). Muss davon ausgegangen 
werden, dass die Sorgeberechtigten die Handlungen des Beistandes durch-
kreuzen oder vereiteln, so können die Aufgabenbereiche auch der Beistän-
din übertragen werden unter Beschränkung der elterlichen Sorge der 
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Berechtigten. Diese haben dann keine Kompetenz mehr, im entsprechen-
den Aufgabenbereich Handlungen zu tätigen. Ist z. B. davon auszuge-
hen, dass die Sorgeberechtigten eines urteilsunfähigen Minderjährigen 
die Zustimmung der Beiständin zu einer notwendigen medizinischen 
Heilbehandlung widerrufen würden, so kann ihnen in Bezug auf diesen 
Aufgabenbereich die elterliche Sorge beschränkt werden. Das hat zur 
Folge, dass nur noch die Beiständin rechtswirksam für das Kind in die 
Heilbehandlung einwilligen kann (sog. ausschliessliche Kompetenz).

 Die Beistandschaft gemäss Art. 309 ZGB kommt zur Anwendung, wenn 
eine unverheiratete Frau ein Kind gebärt und unklar ist, wer der Vater ist 
oder kein anerkennungswilliger Vater vorhanden ist. Dann gehört es zur 
Aufgabe des Beistandes, das Kindesverhältnis zum Vater herzustellen und 
gegebenenfalls die Mutter auch noch zu beraten.

 Die Aufhebung der elterlichen Obhut (Obhutsentzug) gemäss Art. 310 ZGB 
bedeutet, dass die Kindesschutzbehörde den Eltern das Kind wegnimmt 
(Obhutsentzug) und es in angemessener Weise unterbringt. Diese Mass-
nahme ist nur zulässig, wenn mildere Kindesschutzmassnahmen nicht 
genügen. Die rechtliche Obhut geht hier auf die Kindesschutzbehörde 
über, die auch zu bestimmen hat, wo das Kind untergebracht werden soll. 
In aller Regel wird gleichzeitig mit einem Obhutsentzug eine Erziehungs-
beistandschaft eingerichtet, welche eine geeignete Platzierung vorbereitet 
und begleitet. Mit einem Obhutsentzug und einer Unterbringung muss 
auch der persönliche Verkehr (sog. Besuchsrecht) neu geregelt oder / und 
die Finanzierung sichergestellt werden. Ein Obhutsentzug ist z. B. ange-
zeigt, wenn eine 15-jährige Jugendliche regelmässig von den Eltern geschla-
gen wird, die Eltern keinen Kontakt zu gleichaltrigen Jugendlichen zulassen, 
ihr auch verweigern, eine Ausbildung zu absolvieren und sie standhaft jeg-
liche Kooperation mit Fachpersonen verweigern.

 Die Entziehung der elterlichen Sorge gemäss Art. 311 f. ZGB ist der 
stärkste Eingriff des zivilrechtlichen Kindesschutzes und unterliegt stren-
gen Voraussetzungen. Mit dem Entzug der elterlichen Sorge wird nicht 
etwa das Kindesverhältnis aufgelöst. Dieses besteht weiter wie auch die 
Unterhaltspflicht, der Anspruch auf persönlichen Verkehr sowie weiterer 
Folgen aus dem Kindesverhältnis (z. B. Erbrecht). Der Entzug der elterlichen 
Sorge findet in der Praxis eher selten Anwendung, da zumeist mit dem 
Obhutsentzug der Kindswohlgefährdung ausreichend begegnet wird.

Instrumente des Strafrechts

Zivilrechtlicher Kindesschutz will Kindeswohlgefährdungen begegnen. 
Strafrecht will demgegenüber den Strafanspruch des Staates durchsetzen 
als Reaktion auf bestimmte verpönte Verhaltensweisen. Im vorliegenden 
Kontext kann Strafrecht relevant werden

– als staatlicher Schutz von gefährdeten Jugendlichen. Hier sind im Straf-
recht Strafbestimmungen aufgestellt worden, welche Minderjährige auf-
grund ihrer besonderen Verletzlichkeit besonders schützen wollen. Dabei 
kann es unter anderem um den Schutz der physischen oder psychischen 
Integrität gehen wie bei Tötungs- (Art. 111 ff. StGB) oder Körperverlet-
zungsdelikten (Art. 122 ff. StGB), um den Schutz der freien Entscheidung 
wie bei Drohung (Art. 180 StGB) oder Nötigung (Art. 181 StGB), um den 
Schutz vor Vernachlässigung oder Gefährdung, wie bei der Lebensgefähr-
dung (Art. 129 StGB), der Aussetzung (Art. 127 StGB), dem Schutz vor Kon-
frontation mit Gewaltdarstellungen (Brutalo-Artikel, Art. 135 StGB) oder 
vor der Verabreichung von gesundheitsgefährdenden Stoffen an Kindern 
(Art. 136 StGB) oder Betäubungsmitteln (Art. 19 BetmG). Verboten sind 
auch die verfrühte Konfrontation mit Sexualität (Art. 187 StGB) oder Porno-
grafie (Art. 197 StGB) und verschiedenste Formen der sexuellen Ausbeu-
tung (Art. 188 StGB). Strafrechtlich verboten sind aber auch die Vernach-
lässigung von Unterhaltspflichten (Art. 217 StGB) oder allgemein die 
Vernachlässigung der Fürsorge- und Erziehungspflicht (Art. 219 StGB).

Soweit solche Straftatbestände durch Minderjährige erfüllt werden, kommt 
nicht das Erwachsenenstrafrechts zur Anwendung, sondern die speziellen 
Regeln zur Strafuntersuchung und zum Sanktionensystem des Jugendstraf-
rechts (JStG). Diese sind in einem eigenständigen Erlass geregelt. So erfüllt 
ein 14-Jähriger, der ein Auto stiehlt, zwar in gleicher Weise wie ein Erwach-
sener den Straftatbestand des Diebstahls (Art. 139 StGB); er wird aber im 
Unterschied zu einem Erwachsenen nicht zu einer Freiheitsstrafe bis zu  
5 Jahren oder einer Geldstrafe, sondern zu einer Sanktion des Jugendstraf-
rechts (z. B. ambulante Massnahme und persönliche Leistung) verurteilt.

– als Reaktion des Staates auf gefährdende und verletzende Jugendliche. 
Gefährden Jugendliche andere Minderjährige oder Erwachsene und erfül-
len sie damit Straftatbestände, so werden die Sanktionen gemäss dem 
Jugendstrafgesetz angewendet. Dieses ist im Besonderen auf den Schutz 
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und die Erziehung des straffälligen Jugendlichen ausgerichtet (Art. 2 
JStG).

Im Unterschied zum Erwachsenenstrafrecht ist im Jugendstrafrecht der 
Schutz und die Erziehung des Jugendlichen unter Berücksichtigung der 
Lebens- und Familienverhältnisse und seiner persönlichen Entwicklung 
wegleitend (Art. 2 JStG). Inhaltlich geht es um das Kindeswohl, also um die 
gedeihliche und förderliche Entwicklung. Jugendstrafrecht ist somit Straf-
recht mit einer pädagogischen Stossrichtung.

Das Strafen- und Massnahmensystem des Jugendstrafrechts sieht über-
blickartig wie folgt aus38: 

Strafe  
(Verschulden erforderlich) 

Voraussetzung / Aufschub Vollzug

Verweis, Art. 22 JStG Gute Prognose Probezeit und Weisungen 
möglich

Persönliche Leistung,  
Art. 23 JStG

Max. 10 Tage, ab 15 Jahren 
bis max. 3 Mte.

Kurse und Pflicht für  
Aufenthalt möglich

Busse, Art. 24 JStG Ab 15 Jahren Höchstbusse:  
CHF 2000.– bedingt, teil-
bedingt möglich

Mögliche Umwandlung in 
Leistung oder Freiheitsentzug

Freiheitsentzug, Art. 25 JStG Ab 15 J., Höchststrafe 1 Jahr, 
bedingter oder teilbedingter 
Vollzug möglich. Bed. Entlas-
sung nach Hälfte möglich

Halbgefangenschaft bis  
1 Jahr möglich. Bis 3 Monate 
Umwandlung in Leistung 
möglich

Qualifizierter Freiheitsentzug 
bis 4 Jahre, Art. 25 JStG

Ab 16 Jahren, nur bei schweren 
Verbrechen, bedingter oder 
teilbedingter Vollzug bis 
30 Monate.

Einrichtung für Jugendhilfe

Schutzmassnahmen
(Verschulden nicht  
erforderlich)

Voraussetzung / Aufschub Vollzug

Aufsicht, Art. 12 JStG Überforderte, aber an sich 
fähige und kooperative Eltern

Auskunftspflicht der Eltern, 
Weisungen möglich

Persönliche Betreuung,  
Art. 13 JStG

Ungenügende Betreuung Elterliche Sorge kann 
beschränkt werden

Ambulante Behandlung,  
Art. 14 JStG

Psychische Störung, Sucht 
oder gefährdete Entwicklung

Verbindung mit Massnahmen 
möglich

Unterbringung, Art. 15 JStG Letztes Mittel (ultima ratio) Ab 17 Jahren Verlegung in  
Einrichtung für junge Erwach-
sene möglich

Geschlossene Unterbringung,  
Art. 15 JStG

Unumgänglich für Schutz 
resp. Behandlung oder für den 
Schutz Dritter plus Gutachten

Ab 17 Jahren Verlegung in  
Einrichtung für junge Erwach-
sene möglich

Strafbefreiung Art. 21 JStG, 
wenn (alternativ)

Verfahrenssistierung für  
Mediation, Art. 21 JStG

Vollzug

Schutzmassnahme gefährdet

Schuld und Tatfolgen gering

Wiedergutmachung erfolgt

Betroffenheit durch Tatfolgen

Bestrafung erfolgt

Zeitablauf und Wohlverhalten

Einstellung zum Zwecke 
der Mediation Art. 8 JStG 
(Verfahrenseinstellung)
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Schutzmassnahmen werden angeordnet, wenn die Abklärung ergibt, dass der /  
die Jugendliche einer besonderen erzieherischen Betreuung oder einer thera-
peutischen Behandlung bedarf und zwar unabhängig davon, ob er / sie schuld-
haft gehandelt hat (Art. 10 Abs. 1 JStG). Soweit der / die Jugendliche schuldhaft 
gehandelt hat, verhängt die urteilende Behörde zusätzlich zu einer Schutz-
massnahme oder als einzige Rechtsfolge eine Strafe (Art. 11 Abs. 1 JStG). 

Jugendstrafrecht und der zivilrechtliche Kindesschutz haben in ihrer fakti-
schen Ausgestaltung der Massnahmen trotz der unterschiedlichen Voraus-
setzungen und Perspektiven ähnliche Handlungsansätze (z. B. entspricht 
die jugendstrafrechtliche «persönliche Betreuung» der zivilrechtlichen 
Erziehungsbeistandschaft). Dies zeigt die inhaltliche und sprachliche Annä-
herung des neuen Jugendstrafrechtes an den zivilrechtlichen Kindesschutz 
deutlich. Ferner wird die Nähe auch dadurch erkennbar, dass die beiden 
Behörden gemäss Art. 20 JStG zur Zusammenarbeit verpflichtet sind39. 

Soweit Minderjährige Opfer von Straftaten werden, kommen ihnen beson-
dere Verfahrensrechte zu. Diese werden in der Bundes-Strafprozessordnung 
(StPO) geregelt. Dazu gehören gemäss Art. 117 StPO Massnahmen wie  
Aussageverweigerungsrechte, Begleitung durch eine Vertrauensperson, 
Schutzmassnahmen etc. Weiter bestehen besondere Schutzmassnahmen 
für Minderjährige bei erkennbarer schwerer psychischer Belastung wie die 
Einschränkung der Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person, die in 
der Regel höchstens zweimalige Einvernahme von Minderjährigen während 
des gesamten Strafverfahrens, die Einvernahme im Beisein von Fachspezi-
alisten/innen, und dass die Parteien (insb. beschuldigte Person) ihre Fragen 
indirekt über die befragende Amtsperson stellen. Zudem kann das Strafver-
fahren eingestellt werden, wenn es das Interesse eines minderjährigen 
Opfers zwingend verlangt und dieses Interesse das Interesse des Staates 
an der Strafverfolgung offensichtlich überwiegt und das Opfer zustimmt 
(Art. 319 Abs. 2 StPO).

Weiter können Opfer von Straftaten gemäss Opferhilfegesetzgebung 
(OHG) unentgeltliche Beratung, Soforthilfe (z. B. Kostengutsprachen für 
Notaufenthalte von gefährdeten Kindern), Kostenbeiträge für längerfris-
tige Hilfe (z. B. Psychotherapie), Entschädigung und Genugtuung geltend 
machen.

Umgang mit gefährdeten Jugendlichen

Im Folgenden werden verschiedene Phasen vorgestellt, wie im Sinne eines 
Leitfadens vorgegangen werden kann, wenn ein/e Schüler/in gefährdet 
resp. gefährdend ist40. Zu beachten ist, dass die verschiedenen Phasen zwar 
einen standardisierten Ablauf darstellen. Wichtig ist jedoch, dass sich das 
Vorgehen nicht schematisch an diesem Leitfaden orientiert. 

Jede einzelne Situation bedarf einer einzelfallbezogenen Betrachtung und 
eines individuellen Handlungsplans. Der Leitfaden ermöglicht somit eine 
generelle Unterstützung im Ablauf, aber nicht ein Standardverfahren für alle 
möglichen Situationen. Die Ausführungen beziehen sich primär auf den Schul-
kontext, können aber analog auch für andere Stellen der Jugendhilfe (z. B. für 
die Jugendarbeit oder entsprechende Kooperationsgremien) genutzt werden.

Erste Phase: Signale (im Schulalltag) wahrnehmen,  
analysieren, beobachten, dokumentieren

Die Beurteilung von Gefährdungssituationen hängt mit gesellschaftlichen 
Werten und der eigenen Einschätzung und Werthaltung zusammen. Gefähr-
dungssituationen sind in Bezug auf ihre Entstehungsgeschichte zumeist kom-
plex, von vielen Ursachen und gegenseitigen Abhängigkeiten beeinflusst. Sie 
entstehen aus Alltagssituationen, besonderen Umständen (z. B. wirtschaftli-
che Situation der Betroffenen, traumatische Erlebnisse etc.) und sind oft ver-
knüpft mit der Persönlichkeitsstruktur und Verhaltensmustern der Beteiligten.
 
Hanna ist Klassenbeste, wird aber gelegentlich gehänselt, weil sie keine 
Markenkleider trägt und immer Kleider ihrer älteren Geschwister nachtra-
gen muss. Schrittweise erhalten alle Mädchen in Hannas Klasse ein Handy, 
mit Ausnahme von Hanna. Sie zieht sich zurück, fehlt öfter in der Schule und 
besucht die Turnstunde wegen Bauchschmerzen nur noch selten; der Rück-
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39 Vgl. dazu S. 35 f.

40  Basis dieses Modells sind Dokumente der Projekte «Gesunde Schulen» und «Gesunde Gemeinden» der Stif-
tung für Gesundheitsförderung Radix, siehe http://www.radix.ch (eingesehen am 12.10.2011); Unterlagen 
des Projektes «sensor» der Fachstelle für Suchtfragen des Drogen-Forums Innerschweiz, siehe 

  http://www.sensor-lu.ch (eingesehen am 10.10.2011), der «Leitfaden zur Standardisierung des Verfahrens in 
Fällen von Kindesmisshandlung» der Kommission für Kindesschutz des Kantons Zürich, das «Merkblatt  
Kindesmisshandlungen erkennen und reagieren» des Kantons Luzern, siehe 

  http://www.disg.lu.ch/index/kinderschutz/kinderschutz_publikationen.html (eingesehen am 10.10.2011), 
sowie Leitfäden für Früherkennung und Gefährdungsmeldungen diverser Gemeinden und Kantone.
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zug wird von den anderen Mädchen so interpretiert, dass Hanna nichts 
mehr mit ihnen zu tun haben will, weil sie besser in der Schule ist. Sie spre-
chen nun auch nicht mehr mit Hanna…

Es geht in dieser Phase darum, dass Lehrpersonen, Fachpersonen der 
Jugendhilfe etc. Signale aus dem (Beziehungs-)Verhalten, der Emotionali-
tät oder Körpersprache von Schüler/innen sowie die Gruppendynamiken 
etc. wahrnehmen, aufnehmen und in Bezug auf negative Entwicklungen 
wachsam sind. So können erste schwache Signale mit der Zeit deutlicher 
werden und eine Gefährdungssituation verdeutlichen. Es ist aber auch 
möglich, dass sich die Situation automatisch auflöst oder unverändert 
bleibt. Hilfreich kann hier sein, wenn die Lehrperson bzw. die Fachperson 
der Jugendhilfe die Entwicklung der anvertrauten Gruppe und der einzel-
nen Schüler/innen in Bezug auf solche Signale in Form eines Tagebuchs 
stichwortartig festhält. 

Für diese Phase ist die Sensibilität für Signale resp. mögliche Gefährdungssi-
tuationen sowie die Erfassung der Situation entscheidend. Hierfür bedarf es 
der Schulung der Lehrpersonen und der Fachpersonen der freiwilligen 
Jugendhilfe, sei dies in Form von Intervisionen oder regelmässigen (internen) 
Weiterbildungen (z. B. im Rahmen der Früherkennung und -intervention).

Zweite Phase: Problemlösung durch die Fachperson oder 
Lehrperson (interne Lösung)

Werden / sind die Signale deutlich(er) und ist von einer Gefährdungssitua-
tion auszugehen, bei der interveniert werden muss, so obliegen die ersten 
Schritte im Grundsatz der Lehrperson, bzw. der Fachperson (z. B. der 
Jugendarbeiterin oder dem Jugendarbeiter). Ist absehbar, dass die Gefähr-
dungssituation nicht durch die Lehrperson / Fachperson aufgelöst werden 
kann, ist je nach Umständen mit Phase drei oder vier weiter zu arbeiten. 
Um die Frage zu klären, ob resp. wie interveniert werden soll und ob die 
Lehrperson / Fachperson der Gefährdung überhaupt noch begegnen kann, 
ist es hilfreich, gegebenenfalls auch externe Personen für eine Einschät-
zung beizuziehen, seien dies Lehrpersonen aus dem Kollegium oder aber 
hierfür geschulte Fachpersonen (z. B. Schulsozialarbeitende).

Aufgaben in dieser Phase können folgende sein: 
– Ist die Intervention klar, so kann diese eingeleitet werden (z. B. sonderpäd-

agogische Massnahmen oder logopädische Massnahmen bei Sprachstö-
rungen). Es bedarf in der Regel der Zustimmung der Eltern zu diesen Mass-
nahmen, es sei denn, es ergibt sich aus dem kantonalen Recht oder dem 
Sonderstatus die Befugnis, auch ohne Zustimmung der Eltern zu handeln 
(z. B. obligatorische zahnärztliche Untersuchungen oder Zuweisung in son-
derpädagogischen Unterricht).

– Weitere Lehrpersonen / Fachpersonen werden involviert und um Beobach-
tung, Interpretation sowie schriftliche Dokumentation der Auffälligkeiten 
gebeten, soweit die Gefährdungssituation hierfür Zeit lässt. Im Schulbe-
reich ist die Schulleitung zu informieren. Auf den Miteinbezug von weiteren 
Lehrpersonen oder Stellen kann verzichtet werden, wenn die Gefährdungs-
situation eindeutig und die notwendige Intervention klar ist.

– Die Beobachtungen werden unter den Lehrpersonen / Fachpersonen ausge-
tauscht und gegebenenfalls unter Beizug einer externen Fachperson (insb. 
Schulsozialarbeit, schulpsychologischer Dienst) ein gemeinsamer Hand-
lungsplan erarbeitet. Hier wäre zu entscheiden, ob der Problemlösungspro-
zess nur mit der / dem betroffenen Schüler/in oder in der Gruppe bzw. Klasse 
zu bearbeiten ist. Soll in der Gruppe bzw. Klasse gearbeitet werden, ist fer-
ner zu überlegen, ob der Prozess tendenziell auf die entsprechende kon-
krete Situation hin angegangen wird (Fokus Schüler/in, z. B. was kann die 
Klasse tun, damit Schülerin X keine Angst vor dem Schulweg hat) oder all-
gemein – ohne Bezugnahme auf die Gefährdungssituation – als Gruppen-
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prozess gestaltet wird (Fokus Problem, z. B. wie gehen wir miteinander um; 
Verhaltensregeln, damit es allen möglichst gut geht). Gleichzeitig ist auch 
der Bedarf nach externer Unterstützung zu prüfen. 

Insbesondere folgende Schritte können hier in Betracht gezogen werden:
•  Lösung des Problems in der Gruppe / Klasse resp. mit dem Lehrpersonen-

team / Leiter/innenteam mit eigenen Mitteln. 
•  Eine Vertrauensperson für den / die Schüler/in (Lehrer/in, Schulsozialar-

beiter/in, Dritte) wird je nach Gefährdungssituation bestimmt, die ihn / sie 
begleitet. Aufgabe dieser Person ist, dem / der Schüler/in beizustehen 
(nicht zu «ermitteln»). 

•  Gespräch mit dem / der betroffenen Schüler/in, gegebenenfalls unter Bei-
zug der Eltern und weiterer Fachstellen. Je nach Themenbereich ist die 
Intim- und Geheimsphäre des Kindes berührt, womit das urteilsfähige 
Kind unter Umständen verlangen kann, dass die Eltern nicht einbezogen 
werden41. 

  Lösungen mit den Eltern sind anzustreben, allenfalls unter Miteinbezug 
weiterer freiwilliger Beratungs- und Behandlungsangebote (z. B. Jugend-, 
Familienberatungsstellen).

• Einleitung und Durchführung schulrechtlicher Instrumente.
• Laufende Überprüfung und Anpassung des Handlungsplanes

– Kann die Gefährdungssituation abgewendet werden, sind spätestens jetzt 
das Kind und gegebenenfalls die Eltern über die Intervention und die Situ-
ation zu informieren.

Dritte Phase: Einleitung einer erweiterten Intervention

Ist der Bearbeitung durch die Lehrperson oder die Fachperson selber kein 
oder ein nicht ausreichender Erfolg beschieden, so sind folgende Schritte 
zu prüfen:

– Im Schulkontext Information der Schulleitung oder / und der Schulkommis-
sion über den Verlauf der zweiten Phase und gegebenenfalls Austausch 
über das weitere Vorgehen. Eventuell bedarf es bereits hier in Absprache mit 
Schulleitung resp. Schulkommission eines Entscheides über disziplinarische 
Massnahmen, Gefährdungsmeldung an die Kindesschutzbehörde, an eine 
Suchtfachstelle oder / und eine Strafanzeige42. Im Jugendhilfebereich ana-
log Einbezug der vorgesetzten Stellen und entsprechende Erwägungen. 

– Vertiefte Zusammenarbeit mit dem Kind und den Eltern. Die Eltern und /  
oder das Kind werden formell eingeladen und ihre Situationsanalyse und 
Problemlösungsoptionen angehört und im Schulkontext mit den zuständi-
gen Schulorganen ausgetauscht. Ziel ist eine gemeinsame Problemlö-
sungsstrategie und ein entsprechender Handlungsplan. Dabei ist das 
Augenmerk darauf zu richten, dass die Eltern in ihrer Erziehungsverantwor-
tung – wenn und wo immer möglich – unterstützt werden und nicht durch 
vermeintliches Experten/innenwissen aus ihrer Verantwortung genommen 
werden. Es gibt in aller Regel nicht eine Lösung, sondern verschiedene, und 
diese müssen primär für die Eltern einsichtig und verständlich, aber auch 
für die Fachpersonen ausreichend geeignet sein. Es geht somit mitunter 
um einen Aushandlungsprozess. Vom Miteinbezug der Eltern kann dann 
abgesehen werden, wenn dadurch die Gefährdungssituation eskalieren 
würde.

– Vertiefte Zusammenarbeit mit externen Stellen zur genaueren Abklärung 
oder vertieften Problembehandlung (z. B. schulpsychologischer Dienst, 
Suchtberatungsstelle, Kindesschutzgruppe) oder eine erweiterte Problem-
lösungsstrategie (z. B. mit Schulsozialarbeit, externen Fachpersonen zur Kri-
senintervention etc.).

– Werden schulische Disziplinarmassnahmen erwogen, sind Schüler/innen in 
jedem Falle anzuhören, so dass sie ihre Sicht der Dinge einbringen können. 
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41 Siehe oben S. 18 f.; S. 38 f. 42 Vgl. zu entsprechenden Melderechten und Meldepflichten S. 40 ff.
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Bei schweren disziplinarischen Massnahmen ist auch den Eltern das rechtli-
che Gehör zu gewähren. Es kann auch auf schriftlichem Weg gewährt wer-
den. Disziplinarische Massnahmen sind Verfügungen, unabhängig davon, 
ob sie in mündlicher oder schriftlicher Form ergehen. Sie sind zu begründen 
und können im Beschwerdeverfahren überprüft werden43. Werden präven-
tive / pädagogische Massnahmen eingeleitet, so sind je nach kantonalem 
Recht und Massnahme die Eltern darüber zu informieren oder aber deren 
Einwilligung zur Massnahme einzuholen.

Vierte Phase: Einleitung von Verfahren bei anderen Behörden

Waren die bisherigen Phasen erfolglos oder werden sie gemäss der Ein-
schätzung der involvierten Fachpersonen bereits im Voraus als untauglich 
beurteilt, so ist zu prüfen, ob eine Gefährdungsmeldung an die Kindes-
schutzbehörde, eine Meldung an eine Suchtberatungsstelle nach Art. 3c 
BetmG oder aber eine Strafanzeige zu machen ist44.

Es ist von Vorteil, wenn das entsprechende Vorgehen in der Organisation 
bzw. in der Schule klar abgemacht ist, auch und gerade für zeitlich dringli-
che Situationen. Die gesetzlichen Melderegelungen sehen meist eine Mel-
deberechtigung (oder allenfalls eine Meldepflicht) für die jeweilige Lehr- 
oder Fachperson vor. Es ist zu verhindern, dass die dringliche Meldung 
durch zusätzliche organisatorische Hürden verzögert wird. Im Idealfall 
besteht innerhalb der Schule bzw. der Organisation eine kompetente, gut 
erreichbare Stelle oder Person, welche über die Weiterleitung an die 
genannten Stellen entscheiden kann. Nicht optimal wäre es, wenn in so 
einem Fall zunächst die Schulleitung vorprüft und erst die Schulkommis-
sion, die nur monatlich tagt, letztendlich darüber entscheiden kann.

Massgeblich für die Frage, ob eine Gefährdungsmeldung an die Kindes
schutzbehörde erfolgen soll, ist die Einschätzung, dass die Situation nicht 
mehr mit eigenen Instrumenten zeitgerecht zum Wohle des Kindes be-
hoben resp. massgebend gemildert werden kann. Hilfreich für diese Güter-
abwägung sind die Kriterien des Verhältnismässigkeitsprinzips. Hilfreich für 
die Beurteilung, ob eine Meldung erstattet werden soll, kann ein Austausch 

mit der jeweiligen Stelle oder Behörde sein, in dem über den konkreten Fall 
in anonymisierter Form beraten wird. Analoges gilt für die Frage der Mel-
dung an eine Suchtberatungsstelle im Sinne von Art. 3c BetmG.

Mit der Information der Kindesschutzbehörde wird das Verfahren bei ihr 
hängig. Sie eröffnet ein verwaltungsrechtliches Verfahren, in dem sie in der 
Regel die Eltern über den Eingang der Gefährdungsmeldung informiert. 
Zumeist wird gleichzeitig ein erster Termin mit der zuständigen Abklärungs-
stelle mitgeteilt. Die Kindesschutzbehörde hat von Amtes wegen die 
Gefährdungssituation abzuklären und eine geeignete Kindesschutzmass-
nahme zu ergreifen. Dabei kann sie Beweise erheben, die Mitwirkungs-
pflicht durchsetzen, Berichte einholen, Gutachten in Auftrag geben, die 
Kindesschutzgruppe konsultieren etc. In dringenden Fällen kann sie schon 
während der Abklärung vorsorgliche Massnahmen treffen. Die ergriffene 
Massnahme wird in einem begründeten Entscheid verfügt. Gegen den Ent-
scheid können Rechtsmittel ergriffen werden.

Für die Frage der Strafanzeige ist zunächst zu prüfen, ob eine Melde- bzw. 
Anzeigepflicht oder ein Melderecht besteht und inwiefern Handlungsspiel-
räume für Auslegung und Abwägung im Gesetzestext vorgesehen sind. 
Besteht Handlungsspielraum, so ist abzuwägen zwischen dem Interesse an 
der Strafverfolgung und alternativen Interventionsmöglichkeiten (präven-
tiv, disziplinarisch etc.). Der einmalige Diebstahl eines jugendlichen Klien-
ten als Mutprobe, um sich bei seinen Kollegen zu beweisen, ist dabei zum 
Beispiel anders zu bewerten als der wiederholte und geplante Diebstahl, 
über welche der Schüler in der Klasse voller Stolz berichtet. Folgende Über-
legungen können dabei handlungsleitend sein: 

– Welche Interessen sprechen für eine Anzeige?
– Welche Interessen sprechen für eine Geheimhaltung?
– Wie gefährlich ist der / die potentielle Täter/in; besteht Wiederholungsgefahr?
– Wie schwerwiegend ist das Delikt?
– Was sind die vermuteten Folgen, wenn eine Anzeige gemacht bzw. wenn sie 

unterlassen wird?

Gefährdete Jugendliche Gefährdete Jugendliche 

43 Eckstein, 59 ff. 
44 Vgl. zu entsprechenden Melderechte und Meldepflichten S. 40 ff.
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Es empfiehlt sich, diese Interessenabwägung der Frage des Ob und des Wie 
der Meldung nicht alleine, sondern mit Vorgesetzten oder im Team durch-
zuführen. Dies dient der Qualitätssicherung, aber auch der einheitlichen 
Handhabung.

Je nach Grad der bisherigen Zusammenarbeit mit den Eltern sind diese 
über die Gefährdungsmeldung resp. die Strafanzeige zu informieren. Dies 
ist aus rechtlicher Sicht nicht zwingend, es sei denn, das kantonale Recht 
sieht dies explizit vor. Es kann aber je nach Umständen im Sinne der Trans-
parenz sinnvoll sein und die künftige Zusammenarbeit beeinflussen.

Gefährdete Jugendliche 
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